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Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche / Legasthenie

beim Übertritt

1.
Soll die Lese- und Rechtschreibschwäche / Legasthenie beim Probeunterricht berück​sich​tigt werden, so muss eine Bescheinigung des Schulpsycholo​gen, der für die bisherige Schule zuständig ist, vorgelegt werden.
2.
Im Übertrittszeugnis sollte ein Hinweis auf Lese- und Rechtschreibschwäche / Legast​he​nie vorhanden sein.

3.
Für den Probeunterricht gilt


Beim Probeunterricht sind Kinder, bei denen eine Legasthenie oder eine Lese- und Rechtschreibschwäche von einem Schulpsychologen (ein ärztliches Attest genügt nicht!) bescheinigt wurde, vom Diktat befreit. Sie werden bei den übrigen schriftlichen Teilbereichen in der Rechtschreibung nicht benotet. Außerdem erhalten sie bei allen schriftlichen Leistungserhebungen (also in Deutsch und Mathematik) einen Zeitzuschlag. Dieser richtet sich nach dem Zeitzuschlag, den der Schüler bereits in der Grundschule/Hauptschule zuerkannt bekommen hat. 

Bei Schülern mit besonderen Schwierigkeiten im Lesen sind Texte und Aufgabenstellungen von einer Lehrkraft vorzulesen; das Lesen wird im mündlichen Probeunterricht nicht bewertet. Dies gilt nicht für Schüler mit einer isolierten Rechtschreibstörung bzw. Rechtschreibschwäche. 

Bei Unklarheiten über den zu gewährenden Nachteilsausgleich wird empfohlen, mit der abgebenden Grund- bzw. Hauptschule Kontakt aufzunehmen.

4.
Für den Übertritt im September gilt: Eine Bescheinigung einer Lese- und Recht​schreibschwäche, die älter als zwei Jahre ist, sowie alle Legastheniebescheinigun​gen aus der Grundschule müssen auf jeden Fall von der zuständigen Schulpsycho​login der Real​schule über​prüft und neu ausgestellt werden (bitte rechtzeitig einen Termin bei der zuständigen Schulpsychologin vereinbaren!). Bei Bescheinigungen ei​ner Lese- und Rechtschreibschwäche, die noch nicht zwei Jahre alt sind, wird eine Überprüfung nach dem Übertritt empfohlen, um einen sinnvollen Nachteilsausgleich für das Fach Englisch festlegen zu können. Bei Vorliegen einer Bescheinigung kann an der Realschule ein Antrag auf Nachteilsausgleich gestellt werden. 

Beim Übertritt aus der Hauptschule oder dem Gymnasium gelten Bescheinigungen einer Lese- und Rechtschreibschwäche, die noch nicht zwei Jahre alt sind, sowie Legasthenie​be​scheinigungen weiter. Bei Unklarheiten bezüglich des Nachteilsausgleiches bitte Kontakt mit der zuständigen Schulpsychologin aufnehmen.
